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Erwägungen

E. 1.1
Angefochten ist ein Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts ( Art. 86 Abs. 1 lit. a BGG ),
der ein öffentlich-rechtliches Arbeitsverhältnis und somit eine Angelegenheit des
öffentlichen Rechts betrifft ( Art. 82 lit. a BGG ). Er schliesst das Verfahren nicht ab; es
handelt sich um einen Zwischenentscheid im Sinne von Art. 93 BGG . Bei
Zwischenentscheiden beurteilt sich die Frage, ob es um eine vermögensrechtliche
Angelegenheit geht und wie hoch der Streitwert ist, nach den Begehren, die vor der Instanz
streitig sind, wo die Hauptsache hängig ist ( Art. 51 Abs. 1 lit. c BGG ). Der
Beschwerdeführer hat vor Bundesverwaltungsgericht, wo die Hauptsache hängig ist, seine
Kündigung angefochten. Es handelt sich dabei um eine Angelegenheit
vermögensrechtlicher Natur. Zum Streitwert enthält die Rechtsmittelbelehrung des
vorinstanzlichen Entscheids entgegen den Anforderungen von Art. 112 Abs. 1 lit. d BGG
keine Angaben. Allerdings ist offensichtlich, dass dieser angesichts des vertraglich
vereinbarten Lohns und dem im vorinstanzlichen Verfahren gestellten Antrag auf
Weiterbeschäftigung mehr als Fr. 15'000.-- beträgt (vgl. Art. 51 Abs. 4 BGG ). Eine
Beschwerde ist damit nach Art. 83 lit. g und Art. 85 Abs. 1 lit. b BGG möglich.

E. 1.2
Während sich der Beschwerdeführer im vorinstanzlichen Verfahren mit seinen Anträgen
einzig auf die Vertretung des Beschwerdegegners bezog, verlangt er vor Bundesgericht in
allgemeiner Weise die Feststellung, dass die "Mandatierung" einer externen Anwaltskanzlei
unzulässig sei. Dieses neue Begehren ist unzulässig ( Art. 99 Abs. 2 BGG ).

E. 1.3
Gegen den angefochtenen Zwischenentscheid ist die Beschwerde an das Bundesgericht nur
zulässig, wenn er einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken kann ( Art. 93
Abs. 1 lit. a BGG ) oder wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid
herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein
weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde ( Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG ). Die
selbstständige Anfechtbarkeit von Zwischenentscheiden bildet aus prozessökonomischen
Gründen eine Ausnahme vom Grundsatz, dass sich das Bundesgericht mit jeder
Angelegenheit nur einmal befassen soll. Diese Ausnahme ist restriktiv zu handhaben ( BGE
144 III 475 E. 1.2). Dabei obliegt es der beschwerdeführenden Partei darzutun, dass die
Voraussetzungen für eine ausnahmsweise Anfechtbarkeit eines Zwischenentscheids erfüllt
sind, soweit deren Vorliegen nicht offensichtlich ist ( BGE 142 V 26 E. 1.2).

E. 1.4
Vorliegend fällt nur die Variante von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG in Betracht. Der
Beschwerdeführer bringt diesbezüglich vor, es gehe bei der Kündigung um die Frage seiner



medizinischen Untauglichkeit. Er wolle dem Bundesverwaltungsgericht im Rahmen seiner
Replik weitere ärztliche Zeugnisse und Berichte vorlegen. Wenn sich der
Beschwerdegegner durch eine externe Rechtsanwältin vertreten lasse, würde diese damit in
den Besitz von besonders schützenswerten Personendaten gelangen. Er selbst würde damit
die Kontrolle über diese Daten verlieren. Während er zum Zwecke deren Wiedererlangung
später beim Beschwerdegegner einfach eine anfechtbare Verfügung erwirken könne, müsste
er gegenüber der Rechtsanwältin unter Umständen eine Klage einreichen, dies mit geringen
Erfolgsaussichten. Im Übrigen könne das Gedächtnis der beteiligten Rechtsanwälte und des
Personals der Anwaltskanzlei nicht rückwirkend "gelöscht" werden.

E. 1.5
Verfahrensgegenstand bildet einzig die Frage, ob sich der Beschwerdegegner im Verfahren
vor dem Bundesverwaltungsgericht vertreten lassen darf (vgl. E. 1.2 hiervor). Die interne
Beratungstätigkeit der Rechtsanwältin steht dagegen nicht zur Diskussion (vgl. zu dieser
Unterscheidung MARANTELLI-SONANINI/HUBER, in: Praxiskommentar
Verwaltungsverfahrensgesetz, 3. Aufl. 2023, N. 3 zu Art. 11 VwVG ). Ein nicht wieder
gutzumachender Nachteil, wie ihn der Beschwerdeführer geltend macht, ergäbe sich
allerdings, wenn überhaupt, aus dieser internen Beratung und der damit einhergehenden
Einsicht in persönliche Unterlagen des Beschwerdeführers. Selbst wenn dieser Recht hätte
und die strittige Prozessvertretung - entgegen der Praxis des Bundesgerichts (vgl. etwa die
Urteile 1C_283/2019 vom 24. Juli 2020; 8C_567/2018 vom 21. Dezember 2018;
8C_828/2017 vom 26. Juni 2018; 8C_895/2015 vom 8. März 2016) - unzulässig wäre,
würde dies somit keinen erkennbaren zusätzlichen Nachteil bewirken, zumal ein solcher
bereits eingetreten wäre. Hinzu kommt, dass zweifelhaft ist, ob die interne Beratung einer
Partei überhaupt in die Regelungszuständigkeit der Verfahrensleitung fällt oder nicht
vielmehr gegen das damit einhergehende Bearbeiten von Personendaten die anwendbaren
datenschutzrechtlichen Rechtsmittel zu ergreifen sind. Wie es sich damit im Einzelnen
verhält, braucht hier allerdings nicht weiter erörtert zu werden. Der angefochtene Entscheid
bewirkt jedenfalls keinen Nachteil im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG .

E. 2
Auf die Beschwerde ist somit nicht einzutreten.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Gerichtskosten dem Beschwerdeführer
aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen (
Art. 68 Abs. 1-3 BGG ).
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